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Erleichterung, denn das neue Programm ist schwerer. F.s

bringt erstmals die Tarnscheibe, erstmals die Zehner-B-Scheibe

(um den Willen für den präzisen Tiefschuss zu fördern) und
wiederum zwei die volle Konzentration beanspruchende Kurz-
serienfeuer. Es wird Leute der alten Schule geben, die das

Heil des Schweizer Schiessens gefährdet sehen, weil das EMD
bei der Mindestleistung keine Treffergarantie verlangt. Der
Schiesspflichtige kann also die Bedingung auch erreichen,
wenn er einen oder mehr Trefferverluste aufweist, sqfern er
durch die entsprechende Anzahl von sauberen Tiefschüssen
den Terrainverlust wieder aufholt, (NZZ)

Wer ist 1957 schiesspflichtig?

Der ausserdienstlichen Schiesspflicht sind unterstellt und
damit gesetzlich zum alljährlichen Abschiessen der obligatorisch

erklärten Schiessübungen 300 m verpflichtet:

a) Soldaten, Gefreite und L'nteroffiziere, die mit dem
Karabiner oder mit dem Gewehr dienstlich ausgerüstet sind.
bis und mit dem Jahr, in welchem sie ihr 40. Altersjahr
vollenden. Für 1957 betrifft dies die Jahrgänge 1917—1937.

b) Subalternoffiziere der mit Karabiner oder mit Gewehr
ausgerüsteten Truppengattungen und Dienstzweige bis und
mit dem Jahre, in dem sie das 40. Altersjahr vollenden. Für
1957 geht dies die Jahrgänge 1917—1937 an.

Sind in einer Truppe nur einzelne Wehrmänner mit der
Handfeuerwaffe ausgerüstet (Fl.BMD. Zerst. Det. usw.), so

sind deren Subalternoffiziere im Sinne von b) schiesspflichtig.
Es sind nicht schiesspflichtig: a) Soldaten, Gefreite und

Unteroffiziere, die nicht mit dem Karabiner oder mit dem
Gewehr dienstlich ausgerüstet sind; b) Wehrmänner, die

vorzeitig aus sanitarischen Gründen zum Landsturm oder
zu den Hilfsdiensten versetzt worden sind; c) die mit Karabiner

oder Gewehr bewaffneten und ausgerüsteten
Hilfsdienstpflichtigen; d) Rekruten, die im betreffenden Jahr
ihre ordentliche Rekrutenschule bestehen oder beenden;
e) Unteroffiziere und Subalternoffiziere, die im betreffenden

Jahr eine Rekrutenschule oder eine andere
Dienstleistung in der Dauer von mindestens 100 Tagen bestehen;
f) die Angehörigen des Festungswachtkorps und des Ueber-
wachungsgeschwaders, sofern sie im betreffenden Jahr
mindestens vier Monate Dienst leisten.

Von der ausserdienstlichen Schiesspflicht sind 1957
dispensiert: a) Dienstpflichtige, die erst nach dem 31. Juli aus
dem Auslandurlaub in die Schweiz zurückkehren; b)
Dienstpflichtige, die erst nach dem 31- Juli wieder in die Armee
eingeteilt und mit Karabiner oder Gewehr dienstlich
ausgerüstet werden; c) Dienstpflichtige, die infolge Um- oder

Neubewaffnung Karabiner oder Gewehr erst im Laufe des

Jahres 1957 fassen; d) Dienstpflichtige, welche von einer
sanitarischen Untcrsuchungskommission dispensiert wurden
und .deren Dispensation nicht vor dem 31. Juli abläuft; e)
Wehrmänner, welche von einer kantonalen Militärbehörde wegen
Freiheitsentzugs oder Krankheit dispensiert wurden, sofern
die Dispensation nicht vor dem 31. Juli abläuft.

Die militärischen Schiessauszeichnungen

In allen Schulen und Kursen der Armee mit einer Mindest-
dauer von sechs Tagen, die der Wehrmann im Rahmen seiner

Wiederholungs- und Ergänzungskurspflicht leistet, muss den

zur Teilnahme Berechtigten die Möglichkeit zum Wettschiessen
auf militärische Auszeichnungen geboten werden. In Rekruten-
schulen wird das Wettschiessen mit Karabiner und Gewehr
als Abschluss der Schiessausbildung durchgeführt. Daran nehmen

alle Rekruten, Unteroffiziere und Offiziere teil, die die

Bedingungen des Prüfungsschiessens erfüllt haben. In den

übrigen Schulen und Kursen sind nur Wehrmänner teilnahme-
berechtigt, die im Bundesprogramm und Feldschiessen
ausserdienstlich bestimmte Mindestleistungen erreicht haben.

Für das Jahr 1957 sind zum Wettschiessen berechtigt:

a) Wer im Jahre 1956 im alten Bundesprogramm 300 m
mindestens 76 Trefferpunkte (ohne Rücksicht auf die Trefferzahl)

und im Eidg. Feldschiessen mindestens 70 Trefferpunkte

(ohne Rücksicht auf die Trefferzahl) geschossen hat.
Diese Leistungen müssen im Schiessbüchlein durch den
Schießsekretär des Schützenvereins eingetragen ufid
unterschrieben sein, dem der Wehrmann als Mitglied angehört.
Variante: Beide Bundesübungen 1956.i

b) Wer im Jahre 1957 im neuen Bundesprogramm 300 m
mindestens 98 Trefferpunkte (ohne Rücksicht auf die Trefferzahl)

und im Eidg. Feldschiessen 300 m mindestens 70 Trefferpunkte

(ohne Rücksicht auf die Trefferzahl) geschossen hat,
wenn er einrückt. Eintrag im Schiessbüchlein wie unter a)
oben. Variante: Beide Bundesübungen 1957.

c) Wer im Jahre 1956 nach altem Bundesprogramm 300 m
mindestens 76 Trefferpunkte (ohne Rücksicht auf die Trefferzahl)

geschossen hat und dazu im Eidg. Feldschiessen 300 m
des Jahres 1957 mindestens 70 Trefferpunkte (ohne Rücksicht
auf die Trefferzahl) geschossen hat, wenn er einrückt.
Eintrag im Schiessbüchlein wie unter a) und b). Variante:
Bundesprogramm 1956, Feldschiessen 1957.

d) Wer im Jahre 1956 am Eidg. Feldschiessen 300 m
mindestens 70 Trefferpunkte erzielte (ohne Rücksicht auf die
Trefferzahl) und 1957 beim Einrücken im neuen Bundespro-
giamm 300 m eine Mindestleistung von 98 Trefferpunkten
(ohne Rücksicht auf die Trefferzahl) geschossen hat. Eintrag
im Schiessbüchlein wie unter a). b) und c). Variante:
Feldschiessen 1956, Bundesprogramm 1957.

Wir lassen hier absichtlich, um keine Verwirrung in den
Punktezahkn aufkommen zu lassen, die Bedingungen für Pistolenschützen

weg und werden zu gegebener Zeit nach Erscheinen der

kompletten Verfügung darauf zurückkommen. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass mit der Einführung der neuen Tarnscheibe B
auch das Programm des Wettschiessens eine Ueberprüfung
und Aenderung erfährt. Wir verzichten deshalb auf die
Wiedergabe der bisherigen Anforderungen für das Schützen- und
ScharfSchützenabzeichen. hrm.
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